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plenaria. Der egen darf eſb endet werden, der Ablaß wäre nur
Verſtorbenen zuwendbar.); andere Abläſſe, bei denen dieſe Ver
günſtigung ausdrücklich gewährt wurde

Und nun erübrigt nUUL noch eines daß wir der Hebevollen Ein⸗
ladung unſeres eiligen Vaters olge leiſten. „Eines“, ſo chreibtder Qater der riſtenheit, „Eines bleibt Uns noch übrig, daß Wir
euch alle, geliebte Söhne, nach Rom rufen und einladen, damit ihr
euch die großen der göttlichen üte eigen macht.“ Und
nun ührt der Heilige Vater noch verſchiedene Gründe 0 die Auns
3  Ur Pilgerfahr bewegen können, chließt aber mit folgender ernſter
Ma nung „Ihr Ur nicht in Rom weilen als gewöhnliche Reiſende,vielmehr ollt ihr Weſen meiden, erfüllt ſein vo  2
Geiſte der Buße, den der Erdenſinn unſerer Zeit ſo haßt Beſcheidenheit ſollen Miene und Gang und ganz beſonders die Kleidung zeigenEines NUL dürft ihr Im uge aben EUre Seelen reinigen und

heiligen.“
Und ſo ſei unſer feſter alle wollen wir elfen, daß die

große Miſſion des Anno Santo reichliche Früchte bringe, helfen durchunſere gänzliche Abkehr von der Sünde und Welt, durch das Hintreben 3Um Heiland und ſeinen Grundſätzen, helfen durch ein heiligesLeben, durch viel ebet, geduldiges Leiden und Opfern

der Streil der eümten und üderer Angeſtellten
U  I Moral

Von Ni Dr Prümmer, Freiburg Schweiz
Dieſe rage iſt beſonders m jüngſter Zeit wiederholt geſtelltworden, eil Streiks oft vorkommen und das Allgemein⸗wohl leider empfindlich ſchädigen. Wenn alle Eiſenbahn⸗eamten auf einmal m den Streik treten, iſt faſt der Verkehrlahmgelegt. Warenſendungen, die unterwegs ſind, leiben liegenund verderben ſogar zuweilen; Perſonen, die notwendig erreiſenmüßten, ſind wie feſtgebunden und erleiden ſehr großen Schaden;auch die dringendſten Poſtſendungen können nicht ausgeführt werden;Kohlen und Lebensmittel können nicht genügen verſandt werden;infolgedeſſen großer angel Heizung, Licht, Nahrung Kurz, Ein

allgemein durchgeführter Eiſenbahnerſtreik bringt das geſamte moderne
Wirtſchaftsleben ins Stocken und erurſa dem ganzenberechenbaren Schaden nlängſt hat der Eiſenbahnerſtreik m Oeſterreich ſogar die Regierung 3zUm anten veranlaßt.Da rag 68 ſich nun, iſt Ein ſolcher Streik rotzdem ſittlich erlaubt,venn die Eiſenbahner glauben, ſie erhielten nicht den 9Enügenden Lohn oder man verlangte von ihnen Wel Arbeit, oder



bvenn ſie den ſogenannten Achtſtundentag erzwingen wollen Ohne
edenken antworten mit Ein alle diejenigen, die den Streik
überhaupt als etwas IVittlich betrachten Ver, mit einer

und die Anhänger der frühergewiſſen Genugtuung weiſen dieſ
ſehr ſchlimmen Folgenogenanten „Berliner Richtung“ auf die

eines Eiſenbahnerſtreiks in und meinen damit die Unerlaubtheit
nicht Og eines ſolchen, —2ondern jeglichen Streiks 20 06ulos demon⸗
ſtriert U Aben Faſt alle übrigen Moraltheologen aber etonen uit
Recht, daß zwar nicht jeder Streik und beſonders ſſen rückſichts⸗
loſe Durchführung erlaubt iſt man hat den Streik einen irt
ſchaftlichen Krieg enannt und, wie ES viele ungerechte Kriege gibt,

viele ungerechte Streiks daß aber auch nichtgibt ES
jeder Streik 1080 ſittlich iſt Das iſt 11 UCGE die
Doktrin ber die Cittliche Beurteilung des Streiks Einige weitere
Ausführungen mögen dieſe Doktrin näher erklären.

Der Streik iſt immer ſittlich unerlaubt, damit eine ſchlechte
Abſicht verbunden iſt oder wenn ſittlich verwerfliche Mittel deſſen
Dur  ührung angewendet werden Nicht ſelten ird der Streik
geradezu vom aune gebrochen von Sozialiſtenführern Qus Rache⸗

Amͤm Arbeitgeber oder Aum das Proletariatgefühl unliebſ ſittlichdie egitime Obrigkeit aufzuhetzen. Daß eimn derartiger Streik
unerlaubt iſt, ieg auf der Hand. Noch häufiger werden ver—

werfliche Mittel angewendet, um den Streith ſiegreich durchzu
führen, zuma durch ang oder gar rohe Gewalttätigkeiten. oll
nämlich der Streik Erfolg aben, ſo muß Afur geſorgt werden,
daß die ſtreikenden Arbeiter nicht durch andere Arbeitswillige erſetzt
werden. Daher werden ſogenannte Streikpoſten aufgeſtellt, die alle
Arbeitswilligen von dem boykottierten Betriehe fernhalten. Geſchähe
dies OB durch freundliches Zureden oder eventuell auch dur
Androhung, daß die Arbeitswilligen Aus der Gewer oder dem
Arbeiterverband ausgeſ

oſſen würden, ſo würde wenigſtens die
ſtrenge Gerechtigkeit nicht verletzt ber häufig werden viel irk
ſamere Mittel angewendet nach dem bekannten Rezept „Und willſt
du nicht mein Bruder ſein, ſo 49 ich dir den Schä del en  7. Die
Arbeitswilligen und ihre Angehörigen werden In jeder Weiſe rang
ſaliert, oft ogar körperlich mißhandelt Daß Ein Streik mit der
artigen Mitteln durchgeführ ittlich unerlaubt iſt, braucht nicht mehr
Mittel
ewieſen werden Denn der X  Zweck heiligt nicht emn ſchlechtes

Der Streik iſt öfters auch unerlaubt ſehr übler Begleit
umſtände. Private und Oziale Schäden EL Art ſind vielfach un
ſeinem Gefolge. Mit der Arbeitsloſigkeit des Streikenden zieht
nämlich In die Arbeiterfamilie oft drückende Not ein und damit
Familienzwiſt. Die Streikenden vertrödeln ihre Zeit mit Nichtstun
oder Iun ühler Geſellſcha mit Saufen, Zoten und laſterhaftem Tun
Die kleinen Geſchäftsleute, die häufig auf die Arbeitermaſſen an.
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gewieſen ſind, verlieren ihre beſten zahlungskräftigen Kunden oder
müſſö denſelben beiderſeitigem Schaden Waren auf Borg liefern.
Die Oziale Kluft zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird
weitert und vertieft, da infolge des Kampfes ſich Haß und Erbitte
rung tief m die Cele einfreſſ Dieſe und hnliche Mißſtände
machen den Streik immer unerlaubt, nicht Eern chwer
wiegender run emſelben vorliegt. Wie Aus der Lehre
von dem VOluntarium IN (kannt iſt, darf man 10 auch eine

ſich berechtigte Handlung nicht ſetzen, mit welcher böſe Begleit
umſtände verbunden DDind, wenn nicht eine Proportionate
gavis vorliegt.

Der Streik iſt ebenfalls ſittlich unerlaubt, wenn von den Ar
eitern Eein unberechtigter Arbeitskontraktbruch egangen ird ſt
nämlich Ein Arbeitsvertrag frei ſchloſſ worden zwiſchen Arbeit
geber und Arbeitnehmer, • iſt das Ein 60ntrastus 7 der
von keinem der Kontrahenten willkürlich gebrochen werden darf
Wenn alſo die Arbeiter den eingegangenen Vertrag einſeitig brechen,
ſo verletzen ſie die Gerechtigkeit und begehen eine Uunde Die Arbeiter
önnten nULl dann den geſchloſſenen Vertrag erlaubterweiſe brechen,

derſelbe ereits vom Arbeitgeber unbefugtermaßen verletzt
wurde, durch nicht bedungene Ueberarbei oder durch andere
ungerechte Forderungen. etzt ſchon ſei bemerkt, daß ein ungerechter
Vertragsbruch häufig den Beamtenſtreik ittlich Uunerlaubt macht, wie
unten noch weiter dargelegt ird

Aus dem bisher Geſagten geht wohl zur Genüge hervor, daß
der Streik ſehr oft ein großes Cbe ſt, das mit beſten Kräften muß
verhütet werden, In faſt ähnlicher Weiſe wie jeder Völkerkrieg. Daher
haben edeldenkende Menſchen ſich 2 bemüht, jedem Streik vor⸗
zubeugen. Leo III chreibt diesbezüglich mn ſeiner Enzyklika „Rerum
novarum“: „Zu ange und beſchwerliche Arbeit, und wie die
Arheiter meinen, knapper Lohn geben für dieſe run. ab nach
Verabredung gemeinſam die Arbeit niederzulegen und freiwillig
feiern. Dieſem verbreiteten und ſchweren muß die öffent
liche Autorität ein Heilmittel chaffen; denn jede Art von Arbeits
einſtellung chädigt nicht nur die Arbeitgeber ſamt den Arbeitern

ſondern auch dem Handelsverkehr und dem bffentlichen ohl
iſt ſie hinderlich; und weil man gewöhnlich von Gewalttätigkeit und
Aufreizung ſich nicht fernhält, wird gar häufig die öffentliche Ruhe
und Sicherheit un Gefahr gebracht Das wirkſamſte und zuträglichſteMittel —

ſt hier, dem Cbe durch das Anſehen der Geſetze zuvorzu
Immen und ſeinen Ausbruch durch frühzeitige Beſeitigung der
Urſachen verhindern, welche den Streit wiſchen den lrbeit
gebern und Arbeitnehmern hervorzurufen ſcheinen

.

Als Vorbeugungsmittel den Streik hat man bisher ver
ſchiedene Mittel verſucht, Die Einigungsämter, Arbeiterräte,Schiedsgerichte I Aber teſelben haben ſich nicht immer be
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währt, denn die Statiſtit beweiſt, daß die Streiks mn CN Oauderen
eher als abgenommen haben. Gewiß ind beſonders die Einigungs⸗
Amter recht ſchätzenswerte Mittel, um allzu unvernünftigen Streiks
vorzubeugen. Solange aber Religion und Sitte unſere modernen
Vo

ſchi

en nicht mehr als höchſte Norm leitet, ind Streiks unau
bleiblich Denn auf der einen Seite ſaugen die Hab und Gewinn⸗

der Arbeitsherren ihre Untergebenen bis aufs lut aus; auf
der andern Seite verlangen die Arbeiter angel Arbeits
CI und Genügſamkeit nd getrieben von zügelloſer enußſu
immer höheren Verdienſt Totz geringerer Arbeitsleiſtung. Die Nach
kriegszeit liefert einen klaren Beweis für die T

heſe, a5 die Streiks
mehr aus ſittlichen Mängeln als QAus geſpannter Lage
des Arbeitsmarktes entſtehen. raſſeſter Egoismus herrſchte
faſt allenthalben. Habſucht und Genußſucht ührten das Zepter.
Religion und Sitte wurden von vielen mißachtet Und nun iſt der
geſellſchaftliche Boden für Streiks präpariert, die gedeihen wie das
Unkraut nach einem ſchwülen Regen. Qher ſind die oben ange
ührten ſozialpolitiſchen Vorbeugungsmittel gegen den Streik, wenn
auch nicht gering 3U ſchätzen, o doch allein genommen ungenügend,

jeglichen Streik verhüten. Denn, was nützt ES B., V.
te ES tatſächlich vorgekommen iſt, die ſogenannten „Betriebsräte“
beſtimmen, der Arbeitsherr müſſe den Arbeitern beſſere Arbeits
bedingungen gewähren; aber dann der Arbeitsherr rundweg
erklärt, dieſe Bedingungen ſeien unannehmbar und EL werde lieber
den ganzen Fabrikbetrieb drangeben, als dieſelben annehmen. Es
ind ogar Fälle vorgekommen mn der Nachkriegszeit, wo der Fabrik⸗
herr die Fabrik wirklich geſchloſſen und Hunderte von Arbeitern brot.
10 gemacht at mM dieſen Uebelſtand erhüten, Aben viele
Sozialiſten und beſonders Kommuniſten die Sozialiſierung oder
Verſtaatlichung CL Betriebe gefordert. ber damit würde der
D  ——  eufel durch Beehzebub ausgetrieben. Dem Staatsſozialismus nit
all ſeinen üblen Folgen wäre —  — und Tor geöffne Dem Privat
eigentum, welches doch Ein unveräußerliches Uld des Natur
rechtes iſt, würde das Grab emacht. 9  CL Staat würde ſchließlich
faſt der alleinige Brotherr und viele würden ſich die Staats
krippe drängen, Dte eine Herde Tiere. Dasjenige, das die kräftigſten
Hörner oder Zähne hat, erwiſcht Am meiſten, während die Schwächern
hungern müſſen noch einmal! rein natürlichen, ſozial⸗
politiſchen Vorbeugungsmittel den Streik können keinen ewigen
Frieden zwiſchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer tiften; dazu bedarf
CS der wirkſamen il von Religion und Moral.)

Auch der Berliner Ni  1 Dr Heinrich Herkner agt — ſeinem
großen und weit verhreiteten Werke „Die Arbeiterfrage“ (6 Aufl., Band 1,

907 „Die chriſtliche Sittenlehre ſtellt noch ulmmer den weitaus zuver
läſſigſten Komp aß dar, den vir im Gewoge der ſozialen Konflikte beſitzen.“
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Trotz der großen Uebel, die den Streik vielfach begleiten, darfman denſelben nicht prinzipiell al ittlich unerlaubt darſtellen, voraus
geſetzt natürlich, daß die oben angeführten Bedingungen erfü indMan pflegt einen zweifachen Streik unterſcheiden: den Efenſibder Abwehrſtreik und den Meliorations— oder Angriffsſtreik.Beim erſten erſtreben die Arbeiter nur Abwehr einer ihnen
gefügten Ungerechtigkeit, durch wirklich ungerechten Lohn,durch erzwungene Ueberſtunden, durch anitäre oder ſittliche Schädi
gung Beim weiten können die Arbeiter 3zwar keine ihnen
angetane Ungerechtigkeit orſchützen, aber ſie enützen den —  treik
als Preſſionsmittel, günſtigere Arbeitsbedingungen beim Arbeit⸗
geber erzwingen. Bisher erhielten die Arbeiter einen
Stundenlohn von Mark und dieſer Lohn kann nicht als abſolutungere bezeichnet werden Nunmehr verlangen 1˙20 Mark,eine beſſere Lebensführung erreichen. Auch dieſer Unden⸗
lohn —.

ſt noch N Ungerechtes und praktiſch Unmögliches, aber der
Arbeitsherr verweigert denſelben 01 eine unerträgliche Belaſtungſeine Betriebes nd als eine bedeutende Verminderung ſeine Rein⸗
gewinnes. Hierauf greifen die Arbeiter 3Um Streik als 12  1  12
um dieſen höheren Stundenlohn 3u erzwingen. Do wäre ein Me
librations— oder Angriffsſtrei

Selbſt die rinzipiellen Gegner des Streikes geben un gewiſſenFällen die ſittliche Erlaubtheit des Abwehrſtreiks Widerfährtnämlich den Arbeitern Ein ſchweres Unrecht, ſo können ſie ſich da
verteidigen. Und gibt ES kein uderes wirkſames Abwehrmittel, können ſie 3ur Se durch den Streik greifen. Freilichmüſſen die Arbeiter zunächſt ſorgfältig überlegen, ob der geplanteStreik wirklich Eemn geeignetes ittel 3zur Se  1 iſt, da ein mißglückter Streik ihre bisherige Lage eher verſchlimmern als verbeſſernird Es3 wäre eine Sünde die Klugheit, einen Streik

anzufangen, der vorausſichtlich mißglücken wird Widerfährt einem
Staate von einem anderen Eein Unrecht, ſo dürfte EL dennoch keinen
Krieg anfangen, Aum dieſes Unrecht abzuwehren, wenn E voraus  ·  ·
ieht, daß der Krieg 3zUr Niederlage und noch ſchmerzlicherenSchädigungen führen Urde Das euchtet jedem Ein. ber Eern
ausſichtsvoller, mit gerechten Mitteln geführter Abwehrſtreik iſt erittlich geſtattet, vorausgeſetzt, daß auf keine andere, beſſere Weiſedas erlittene Unrecht beſeitigt werden kann. So lehren auch ein⸗
ſtimmig alle Moralt
rechtes iſt

heologen, weil das 10 eine Forderung de Natur⸗
Bei dem Meliorations-— oder Angriffsſtreik iſt die Ent

ſcheidung nicht ſo einfach Denn den Arbeitern iſt kein wirklichesUnrecht geſchehen, das ſi durch den Streik abwehren, ondern ſiewollen durch denſelben Forderungen durchdrücken, die zwar von
ihrer Seite aus noch innerhalb der Grenzen der Gerechtigkeit liegen,die aber vom Arbeitgeber nicht aus Gerechtigkeit müſſen bewilligt
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werden. Bekanntlich laſſen EI/. ich bei Lohnforderungen nd Arbeits
bedingungen nicht mathematiſch charfe Grenzen ziehen Die heo

drei Stufen bei jeder Preisfeſtf das15 gen führen 10
dium, infimum und lehren, daß alle dieſepretium

Stufen die Gerechtigkeit nicht verletzen. Mithin kann Ohl die
Forderung von Ctte der Arbeiter, wie die Weigerung von Eite
der Arbeitgeber keine Verletzun der Gerechtigkeit edeuten. ſt nun

ein reiner Meliorationsſtreik ittlich erlaubt, brſetzt natürlich,
daß keine ———ittlich unerlaubten Mittel bei ſeiner Durchführung
gewendet werden? Im allgemeinen antworten die Moraltheologen
mit 10 Freilich tellen ——e noch folgende Bedingungen:

Daß vor Beginn des Streiks alle anderen Mittel friedlicher
ind egen der vielen üblen Begleit⸗Verſtändigung erſchö J.

18 etztes Mittel angewendeterſcheinungen darf der Streik nUuLr

werden, Aum vernünftige, gerechte und prakti ausführbare Forde⸗
Tungen durchzuſetzen.

2 Daß die Forderungen NI bloß die Gerechtigkeit nicht ver

letzen, ondern auch orakti durchführbar]ind Praktiſch Unmögliches
fordern iſt unvernünftig nd chädigt benſoehr den Arbeiter wie
den Arbeitgeber Enn die Induſtrie in der Nachkriegszeit

ſen durchzumachen hat infolge von Exportaußerordentliche Kri
ſchwierigkeiten, feindlicher Beatzung, unerſchwinglicher Abgaben und
Steuern — ſo iſt ES praktiſ unmöglich, Arbeitslöhne
zahlen, wie bei einer induſtriellen Hochkonjunktur. Fordern nun die
Arbeiter Uunter Androhung des Streikes trotzdem en höheren Lohn,
ſo kann die Induftrie überhaupt nicht mehr Uit Gewinn produzieren;

arbeitet mit Verluſt und geht *chließlich ganz zugrunde. Dann
aber ſind die auf die Induſtrie angewieſenen Arbeiter b9,sj. elbſt die Leid

QAm iſt ES daher Im höchſten Maße, daß die Arbeitertragenden. Ratfſ Meliorationsſtreikes unächſt wohlwollende undvor Beginn eines
chten erbeſſelbſtlo Sachverſtändige efragen, ob die gewün

rungen auch praktiſch durchführbar ſind von dem Arbeitsherrn.
Daß die Forderungen und erbeſſErungen einen olchen rad

von Bedeutung und Wichtigkeit haben, daß ſie die ſen Begleit⸗
erfcheinungen de Streikes entſchuldigen. die notwendige Pro
portion, entſcheidet bloß Leidenſfchaft oder demagogiſcher ebermut,
dann ird der Streil 3U einer ſündhaften Frivolität, die unent—
ſchuldbar iſt ein Melioraerden dieſe drei Bedingungen erfüllt, ſo iſt ͤ́qfX KWW.
on  2  — oder Angriffsſtreik ittlich erlaubt.

Wenden wir nun das bisher Geſagte auf den Streik der öffent
lichen Staatsbeamten 0 ſo können wir die ſittliche Erlaubtheit
eines un Frage kommenden reikes beurteilen.

Ein Abwehr oder efenfivſtreik der Staatsbeamten iſt wohl
rlaubt Doch dürfte Es ſelten vorkommen, daß den Staatsbeamten
Ein wirkliches Inrecht geſchieht. Die Beſoldungs⸗ und Arbeitsverhält⸗
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niſſe der Stähtsbenmten werden 10 E ſorgfältig In den Parlamenten
˙⁰ gut wie unmöglich iſt
durchberaten von den Volksvertretern, daß ein ſ chreiendes Unrecht

Ein Meliorations— oder Angriffsſtreik der Staatsbeamten dürfte
indes ſelten ittlich rlaubt ſein. Denn erſtens ind vor einem
Streif ſelten alle anderen Mittel friedlicher Verſtändigung ᷑ſch
Alſo die erſte der oben angeführten Bedingungen. Und In der
Tat die Staatsbeamten können ſich 10 zunächſt die Volksvertreter
H den Parlamenten wenden, die gE jede billige Forderung
gewähren werden, zumal wenn die öffentliche Meinung deren
Berechtigung anerkennt. Wenn das nun unterlaſſen und
durch den Streik mit all ſeinen ſehr en egleiterſchei⸗
nungen ihre orderungen erzwingen wollen, handeln ſie unrecht
In dieſem Alle iſt der Streik ungerecht. Ferner ommt beim Meliora—
tionsſtreil der Staatsbeamten noch ein wichtiges oment hinzu, das
bei einem gewöhnlichen Arbeiterſtreik Die Staatsbeamten
haben ſich nämlich eidlich verpflichtet, alle ihre Obliegenheiten un
lich erfüllen. Sie dürfen alſo auf keinen Fall ihren Dienſt ver
laſſen ohne vorherige geſetzmäßige Kündigung. Halten ſie aber dieſe
Kündigungsfriſten inne, o iſt ihr Streik meiſten von vornherein
3zUur Erfolgloſigkeit verurteilt, da eines der wirkſamſten Streikmitteldie ſogenannte Ueberrumpelung iſt II nämlich ein Streik ¹⁰
108, Ote Ern Blitz lQus eiterem Himmel, kommen die Arbeitgeber
oft mn die größte Verlegenheit und werden 3zUm achgeben 9E
zwungen. Wird aber der rohende Streik rechtzeitig erkannt, gibt
68 gewöhnlich auch Vorbeugungsmittel oder die Arbeitgeber wiſſen
doch vor den En Streikfolgen ſich hinreichend ſchützen Ein
Beomtenſtreitk iſt alſo en  eLr eine Verletzung des Beamteneides
oder Ein Fehlunternehmen; und er in beiden Fällen ſittlichunerlau

Der Beamtenſtreik, welcher lediglich unternommen wird zurErzielung öherer Beſoldung oder beſſerer Arbeitsverhältniſſe, iſtvielfach auch unerlaubt, weil die zweite, oben angeführte Bedingungfehlt Die geſtellten Forderungen ind nämlich praktiſch undurch⸗führbar Verlangen eine große Anzahl von Eiſenbahnbeamteneine höhere Beſoldung, ſo ird dadurch das Budget oft um (il.
lionen mehr Claſte eſe Belaſtung fällt aber auf die Steuerzahler,die ereits aſt unerſchwingliche Steuern zahlen müſſen, beſondersetz un der Nachkriegszeit. Mit emſelben Rechte, womit die enbahnbeamten durch Streik eine höhere Beſoldung erzwingen wollen,önnten die Steuerz ahler durch Streik eine geringere Steuerbelaſtungdurchſetzen. Damit wäre aber der Bürgerkrieg mit all ſeinen chrecklichen Folgen entfeſſe

lus dem bisher Geſagten geht wohl 3ur Genüge hervor, daßder Beamtenſtreik aſt me ittlich rlaubt iſt und daß der Reichskanzlermit Recht geſagt hat „Einen Beamtenſtreik kann ich weder
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erkennen noch dulden.“ Urz habe ich Iu meinem Maumale Theol.
IOT II. 309 die Doktrin zuſammengefaßt: „Rarissime

OIUIII publieum graviter16 opéristitium kacere, 81 inde
laeditur opéristitium Opificum IN VIA ferrea, nde tota COM-
munitas publica perturbatur. Pale operistitium 110 II Videtur 8886

licitum, 181 Sit Cre defensivum, 20 mjustitias graves
repellendas. Ratio est, quia hbonum publiceum praevalere
010 Privato Operariorum; 1011 166e gedere honum publicum,
181 Sit intOlerabilis injustitia, quam pati debent homines
privati.“

Paſtoral⸗Jälle.
(Ein Prozeß infolge irriger Eintragung im Grundbuch. Im

Jahre 1917 verſteigerte eine Wieſe, die ſich us drei oder vier Par
etzte Der afur erzielte rei war nach dem damaligenzellen zuſammenſ

CV ein ſehr er Bei der Verſteigerung ſowohl als
auch der Käufer und ꝰ *ämtliche Liebhaber der Anſicht, daß die
Wieſe verſteigert worden bar hat auch tatſächlich ſeit 1917 all
ährlich die Wieſe abgeerntet, ohne daß A oder deſſen erwachſene

Inſpru erhoben hätten. Um WeihnachtenKinder dagegen
nun ließen die Hinder des ihr eſitztum (Erbſcha des Vaters) beim

ne

Grundbuchamt, bezw beim Dbtar erausſchreiben. Zu ihrem Erſtaunen
bemerkten ſie bei dieſer Aufſtellung, daß ein beträchtlicher Teil der bben
erwähnten leſe noch auf ihren Namen geſchrieben An Es kam aher,
daß der otar, der die Verſteigerung vorgenommen hatte, irrtümlicher⸗
weiſe eine arzelle nicht N den Verſteigerungsakt aufgenommen hatte
Von Belang iſt C noch der Umſtand,; daß dieſe arzelle mitten n
der verſteigerten eſe ieg Nun wollten die Erben des dieſe ſtrit⸗
ige arzelle anderweitig verkaufen. erhob dagegen Beſchwerde vor
Gericht.

E entſtehen Omi die Fragen ind die n des berechtigt,
dieſe ſtrittige arz elle weiter als ihr igentum u betrachten? Wenn
14, ſind ſie nicht IM ewiſſen verpflichtet, dem den Wert der I
igen arzelle zurückzuerſtatten, da doch bei der Verſteigerung die

Wieſe und Omi auch die ſtrittige arzelle bezahlt und ogar
ſehr hoch bezahlt hat?

Relativ ſelten ImrM menſchlichen Tauſchverkehr iſt der Vertrag, von
dem Iim obigen die ede iſt Verſteigerung; doch nicht ſo ſelten,
daß nicht jeder Leſer die entſprechende Vorſtellung damit zu verbinden
ermb Mit Verſteigerung (Auktion, Lizitation bezeichnet man einen
öffentlichen erkauf, wobei die Sache dem Meiſtbietenden erkauft wird.
Es finden ſich hier mi dieſelben emente, wie bei jedem Kauf und
Verkaufsvertrage: ein Verkäufer, In deſſen Namen gewöhnlich en Aus
rufer oder Verſteigerer den —— durchführt; ferner en Käufer, der


